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süchtiger und grausamer Despot und infolge dessen bei seinem Vvlke äußerst
unbeliebt ist, kaum Widerstand gegen eine Annexion leisten. Er thut nichts
gegen die räuberischen Tekinzen auf den Steppen seines Landes die von hier
aus nach wie vor gelegentlich Razzias nach Gegenden jenseits der russischen
Grenze nuteruehmen nnd die Karawanenstraße zwischen Krasnowodsk und Chiwa
sehr unsicher machen. Erst vor zehn Monaten beraubten sie einen großen
Transport russischer Waaren bei Knngrad, sodaß die Nüsse» dort für die Zu¬
kunft ciucu Kosakeuposteu aufstellten. Es fehlt also auch nicht an Anlässen,
hier wieder eine Lücke zn schließen nnd einem unbequemen Nachbar das Lebens¬
licht auszublasen, das ohnedies seit dem letzten Kriege mit Rußland nur noch
flackerte, uud da England auch hier rechtlich uichts dreinzureden hat, so wird
das keine große Mühe verursachen. Rußland aber wird dann in Mittelasien
in recht befricdigcuder Weise abgerundet sein.

Nordamerikanische Gisenbahnzustände.

^»i
n einem vor etwa fünfundzwanzig Jahren veröffentlichten Lehr¬
buche der Finanzwissenschaft stellte Umpfenbach die Behauptung
auf, daß ein Verkehrs- und kultnrfvrdcmdes Element von so
großer Tragweite wie das Eisenbahnwesen nur dann in voller
Ausdehnung Früchte tragen könne, wenn es als Staatscinrichtung

behandelt würde. Er bezeichnete es einfach als Pflicht des Staates, als
Staatszweck schlechthin, alle Eisenbahnen des Landes zu übernehmen. Lauge
genug hat es gedauert, bis dieser Gedanke allgemeine Anerkennung gefunden
hat, und selbst heute, wo er in der Theorie mehr als je befürwortet wird, hat
er noch verhältnismäßig selten praktische Ausführung gefuuden. Meist sind es
die territorial kleinern Länder gewesen, die dem guten Beispiele, welches Belgien
schon seit 1834 mit dem Ausbau eines Staatsbahnnetzes gab, gefolgt sind, Baden,
Hannover, Württemberg, später auch Baiern und Sachsen, während Preußen
erst in neuerer Zeit dazu geschritten ist, die vorhandnen Privatbahnen anzu-
laufeu. Außerhalb des deutschen Reiches scheint man noch geringere Neigung
zu verspüren, die Staatsverwaltung um dieses kolossale Verkehrsgebiet zu er¬
weitern, oder hält es da, wo vielleicht Lust dazu entstanden ist, wegen des
ansehnlichen Kapitals, das für den Ankauf erforderlich ist, zur Zeit nicht für
möglich, derselben Raum zu geben.



Nordann-rikcinischeEisenbahnplständo.

^ In Italien sind allerdings etwa 64 Prozent aller Bahnen im Besitze des
Staates. Von den 5891 Kilometern aber, die ihm gehören, werden nur 4419
ans eigne Ncchnnng betrieben. Österreich-Ungarn hat bei einem Netze im Umfange
von 19 599 Kilometern nur 3920 Kilometer, Rußland von 23 000 Kilometern
nur 2294 Kilometer Staatsbcchncn. In Frankreich, das sich freilich das Heiiu-
fallsrecht gegenüber den konzessionirten Privatbahncu gesichert hat, sind von
29 489 Kilometern nur 4396 Kilometer staatliches Eigentum, und in Groß¬
britannien und Nordamerika herrscht die Mtieugesellschaftsbahu unbedingt.

Gerade in den letztgenannten Ländern wird nun in neuerer Zeit außer¬
ordentlich viel über die Eisenbahnen geklagt. In mehr als einer Hinsicht bieten
sie Veranlassung zu den mauuichfachstcuBeschwerden des sie benutzendenPubli¬
kums, seien dies Geschäftsleute oder Privatpersonen, und in England nnd Nuß¬
land sind durch amtliche Erhebungen, die in zahlreichen Bauden kürzlich an die
Öffentlichkeit gebracht worden sind, grobe Mißbränche ermittelt worden. Kaum
kauu für die Kenntnis von „Eisenbahnzuständen" etwas lehrreicher sein als das
Studium dieser Enqueten. Jedes Blatt derselben beleuchtet die Systemfragc
„Staats- oder Privatbahnen" so grell zu Uuguusten der letzter,,, auf jeder
Seite ist so massenhafter Stoff, als erdrückendes Beweismaterial für die Aus¬
beutung nnd Benachteiligung des Publikums durch die Privatbahneu zusammen¬
getragen, daß — wie ein neuerer Forscher, dein man eine wertvolle Bearbeitung
der euglischeu Eiseubahnznstände verdankt, sich treffend ausdrückt") — aus den
verschlungnen Einzelheiten heraus sich uur eine einzige Lvsnng darbietet, daß
wie mit tausend Fingern aus allen Wirrnissen und Klagen auf eine einzige
Abhilfe gedeutet wird — auf den Staat als den allein befähigten und be¬
rechtigten Ordner dieser Angelegenheit.

Nicht besser als in Rußland nnd Großbritannien gestaltet sich das Eisen¬
bahnwesen in Nordamerika, nnd es ist in hohem Grade lehrreich, von einem
bewährten Sachkenner eine objektive Schilderung der dort eingerisseneu Mißstäude
zu hören. Herr von der Lehen giebt in seinem Buche über diesen Gegenstand"*)
nicht nur den umfangreichen literarischen Stoff kritisch gesichtet wieder, sondern
er kennt die amerikanischenSchienenwege auch aus eigner Anschanuug, und so
wird es doppelt interessant, von einem hochgestelltenpreußischen Beamten, dessen
Blick für diese Dinge durch die Praxis geschärft ist, ein Urteil über diese
Ent- und Verwicklung zu hören. Es ist die nativnalvkonomische Seite der
Eisenbahnen, die erörtert wird, während die technische, die kaum über die Fach¬
kreise hinaus Aufmerksamkeit beanspruchen könnte, unberührt geblieben ist. Im
übrigen handelt es sich nicht um eine systematische zusammenhängende Darstellung
der Geschichte und des heutigen Zustandes der Eisenbahnen in den Vereinigten
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Staaten vvn Nordamerika, sondern es ist eine freiere Form, die der Verfasser
gewählt hat. Jeder der lose aneinandergereihten Aufsätze, aus deueu das Blich
besteht, behandelt ein Thema für sich, aber die Auswahl ist so glücklich und die
Durchführung so geschickt, daß jeder derselben eine Seite der amerikanischen
Mißwirtschaft darstellt. Jede Abhandlung erläutert dieselbe in einer andern
Richtung, und auf diese Weise erhält der Leser ein farbenreicheres und bequemer
aufnehmendes Bild, als wenn er sich durch laugatmige trockne Anscinander-
setzuugen durchwinden müßte, die bei dem Erbaner der ersten Bahn etwa be¬
gönne» uud bei der ueucstcu Phase> dem Siege des Eiseubnhukönigs Iah
Gould über uuseru Laudsmauu Villard, aufhörten.

So liefert die Geschichte der Camden-Ambvp-Frachtgcsellschaft, d, h, der
Eisenbahn, die fast vierzig Jahre lang die beiden Handelsstädte Newyork uud
Philadelphia ausschließlich verbunden hat, einen neuen Beitrag zu dem Kapitel
der Ausbeutung des Publikums durch die Privatbahueu, Ju der alten Welt
möchte sich kaum ein derartiges charakteristisches Beispiel dafür finden lassen,
wie weit ein Eisenbahnmonvpvl ausarten kann, welches von Privatpersonen
unter der Herrschaft einer schwachen Staatsregierung ausgeübt wird. Das
schwierige Kapitel der Tarifpvlitik erfährt in den Aufsätzen über die Lvkaltarife
der Eisenbahnen des amerikanischeil Nvrdwestens und über „Eisenbahnlriege
uud Eisenbahnverbände" Beleuchtung. Es ist dabei namentlich die Kostspieligkeit
der Benutznng auffallend. Der niedrigste Satz der amerikanischenAbvnncments-
billets, der sogenannten Tauseudmeileubillcts, ist beispielsweise beiliahe so hoch
wie der regelmäßige Preis der preußischen Personeubillets erster Klasse. Wie
weit ist man jenseits des großen Wassers doch vvn der Verwirklichung des
Gebührcnprinzips, als der Richtschnur für die Verwaltung der Staatsbahueu,
entfernt! Ein grelles Schlaglicht ans die Gefährlichkeit nnd Geineinschädlichkeit
einer engherzigen Tarifpolitik wirft die Erzählung von den vereinigteil Mono¬
polen nordamerikanischer Privatbahueu und der LianilMl Oil Oompirn/, eines
großen Petrvlenmgeschäftshanses in den Staaten Newyork und Philadelphia,
welches bis auf den heutigen Tag das Petrvleumgeschäft der ganzen Erde
allein und ausschließlichbeherrscht und nach seinem Gutdünken leitet, v. d. Lcyen
selbst nennt sie eine grvteske, für alle Zeiten merkwürdige Erscheiuung, ein
lebendes Beispiel der haarsträubendeu Konsequenzen, welche eine verwerfliche
Tarifpolitik nicht nur für das Publikum, sondern auch für die Leiter der Tarif¬
politik nach sich zieht. Wieder nach einer andern Richtung weist der Aufsatz:
„Die staatliche Aufsicht über die Eiseubahueu," ein weiterer Beleg für die Be¬
hauptung, daß mit einer bloßen Aufsicht gegenüber den mächtigen Gesellschaften
wie fie diese Aktienbahnen reprüsentiren, nichts gewonnen ist oder ausgerichtet
werden kann. Kurz, jede der zehn Abhandlungen, für sich verständlich und in
sich abgeschlossen, betont einen Gesichtspunkt besonders, uud alle zusammen bieten
eine erschöpfende Darstellung vvn der ganzen Allsdehnung des Unwesens.



493

Man kau» dem Buche, obgleich es die Systemfrage garnicht im Hinblick
auf die spezifisch amerikanische» Zustände berührt, uachrühmen, daß es zu dem
Besten gehört, was je für die Staatsbahnintcresseu geschrieben worden ist. So
wirkt allein die Schilderung der erschreckenden Folgen der vollkvmmnen Freiheit,
welche die Privatbahnen genießen. Vermutlich hat dem Verfasser diese Tendenz
ferngelegen, und er hat nur im Auge gehabt, die hochinteressanten amerikanischen
Zustände bei uns bekannt zu machen. Dennoch drängt auch sciu Buch die
Frage auf, die schon Professor Cvhn in seinem ebeugeummten Werke auswirft:
„Warum ist im kleinen öffentlichen Verbände die Straße eine öffentlicheAnstalt,
dagegen im großen Verbände nicht?" Welcher andre Grund kann dazu veran¬
lassen, wenn uicht die Maugelhaftigteit des großen Verbandes?

Soviel ist allerdings sicher, daß ohne die Privatindnstric das Eiseubnhu-
netz der Vereinigten Staaten von Amerika heute schwerlich die Ausdehnung
gewonnen hätte, die es anfweist. Die Länge der Eisenbahnen der ganzen Welt
beträgt gegen 450000 Kilometer, die der amerikanische., etwa 200000 Kilo¬
meter. Also besitze» die Vereiuigteu Staateu beinahe ebeusoviele Eiscubahueu
als die gesamte übrige bewohnte Erde. Das war kam» anders möglich als
durch die Mitwirkung der etwa 1500 Erwerbsgesellschaftcu, welche das er¬
forderliche Kapital auf ihre Gefahr aus eigner Tasche oder den Taschen von
Privatpersonen aufzubringen gewnßt haben. Die Bedachtsamkeit eiucr Staats-
regieruug hätte es niemals gestattet, innerhalb eines so kurzen Zeitraumes der¬
artig schwerwiegeudc,die Zukunft belastende Ansgaben zu uuternehmen. Dafür
sind aber auch infolge des schnellen Wachstumes allerlei bedenkliche Verhältnisse
entstanden. Mit der Befürchtung, daß eine Bevölkerung von etwa 50 Millionen
Einwohnern, d. h. uur 5 Millionen mehr als das deutsche Reich hat, für ein
so großartiges Netz garnicht den genügenden Verkehr beschaffe» köimte, ge¬
winnt die Eisenbahnfrage eine völlig audrc Physiognomie. In der alten Welt
denkt man, wenn von einer solchen die Rede ist, an das Publikum, au die Be¬
nutzer der Bahnen, die Kaufleute und Industriellem In Amerika dagegen be¬
steht das müi'oiul xrvblvui, auch für die Eisenbahngesellschaften selbst, für
ihre Leiter nnd Altionäre. Die Freiheit des Bahnbcmes hat eben einfach zu
einer maßlosen Überproduktion geführt, die ans diesem Gebiete eincu ähnlichen
Kampf ums Dasein erzengt wie auf ander«.

Weun man Staats- und Privatbahueu mit einander vergleicht, so ist eines
der am meisten auffallende» Unterscheidungsmomentc die Art der Kapitalbeschaf¬
fung. Die Regierung weiß sich mit einer ungleich würdigern Manier, als es
oft bei Aktienemissionen der Fall ist, die erforderlichen Summeil zu besorgen.
Gerade für die Wege, die eine sich vollständig selbst überlassene Privatgesell¬
schaft einschlägt, um zu ihrem Ziele — Einstreichung eines möglichst Hoheit Ge¬
winnes — zu gelange», bietet Amerika außerordentlich charakteristische Beispiele.
Die Aktiengesellschaft,die sich i» Amerika zum Bau einer Bahn bildet, ist durch
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nichts in ihrem Treiben gehemmt. Während die europäische Eisenbahngesetz-
gebnng eine ganze Reihe von Bestimmungen enthält über die Höhe des erforder¬
lichen Kapitals, die Art der Aufbringung desselben u, s, w,, und von den zn
kvnzessivnirendenGesellschaften in dieser Hinsicht bestimmte Vorschläge erwartet,
kümmert sich die Staatsgewalt in der Mehrzahl der Vereinigten Staaten darnm
nicht. Nur insoweit sind Vorschriften erlassen, als eine gewisse, freilich ziemlich
niedrig bemessene Zahl von Aktionären wirklich vorhanden, ein Teil des Aktien¬
kapitals gezeichnet nnd ein Teil — der wiederum sehr niedrig gegriffen ist —
des gezeichneten Kapitals wirklich eingezahlt sein muß.

Die Regierung verlangt keine Kosteuanschläge; es ist ihr gleichgiltig. wie
die Gelder zum Ban aufgebracht werden, welche Nichtnng die Bahn einschlägt,
wie viel Aktien und zu welchem Knrse sie ausgegeben werden, ob das ursprüng¬
liche Aktienkapital erhöht wird. Dieses Vertrauen aber, das ihnen entgegen¬
gebracht wurde, haben die Gesellschaftennicht zu rechtfertigen gewußt. Vielmehr
habe» sie die Freiheit dazu benutzt, sich Dinge zuschulden kommen zu lassen,
die als eine entschiedue Schädigung der Gesamtheit angesehen werden müssen.
Da haben n. a., um diese Behauptung mit einer Thatsache zu belegen, die Re¬
gierungen einiger Staaten die vorsichtige Anordnung getroffen, daß, wenn die
Erträge der Bahueu sich auf mehr als zehn Prozent des jeweiligen Anlage¬
kapitals belaufen sollten, eine Ermäßigung der Tarifsätze eintreten müßte. Als
uun einige Bahnen sich in dieser Lage befanden, verspürten sie gar keine Neigung,
sich diese Schmälerung ihres Gewinns gefallen zu lassen, und ersannen einen
sehr einfachen Ausweg, sich aus der Verlegenheit zu ziehen. Sie vermehrten
unter irgendeinem Vvrwande das Aktienkapital und stellten die neuen Aktien
den bisherigen Aktionären entweder unentgeltlich oder zu sehr niedrigem Knrse
zur Verfügung. Damit war dann die Einnahme von mehr als zehn Prozent
augeblich hinfällig geworden. Als Gründe zur Erweiterung des Aulagekapitals
wurden angeführt etwa die Notwendigkeit eines Baues von Ergänzungsstrccken
oder eines zweiten Geleises, die Behauptung, daß das ursprüngliche Aktienkapital
zu gering bemessen gewesen sei, n. a. m. Jedoch war die Fadcnscheinigkeit dieser
Vorwünde so klar, daß man für diesen Vorgang eine eigne Bezeichnung erfand,
indem man ihn >VÄt>sriirg' tlro swolc — Verwässcrung des Aktienkapitals — nannte.

Bei allen Vorteilen, die dieser Answeg bot, war er immerhin ein etwas
umständliches Mittel. Schließlich konnte die Regierung es sich doch ernstlich
verbitten, daß ihre Gesetze in dieser Weise umgangen würden, und unbequeme
Kollisionen waren möglich. Daher wandte man ein neues Verfahren an. Man
bemaß das Baukapital möglichst hoch, ließ aber dasselbe von den Aktionären
garnicht oder uur zu einem geringen Bruchteile einzahlen und baute mit Hilfe
von Prioritäten, sogenannten Bonds. Für eine Bahn von hundert Meilen Länge
wurde bei Auuahme der Kosten vou 25000 Dollars pro Meile ein Aktienkapital
von 2 500000 Dollars in Aussicht genommen. Davon wurde ein Prozent wirk-
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lich eingezahlt, d.h. 25)000 Dollars, mid gleichzeitig wurde eine Anleihe in der
Höhe des Bankapitals gemacht. Jeder Zeichner einer Obligation bekam die
gleiche Summe in Aktien umsonst, uud das gesamte Aktienkapital oder we¬
nigstens ein großer Teil desselben hatte auf diese Weise nur fiktiven Wert.
Auch Geschenke in Aktien vvnsciten der Griinder an Gemeinden, Korporationen
und Behörden, welche ihnen nützlich gewesen waren oder es voraussichtlich sein
tonnten, kamen vor. Unter solchen Umständen rechnete natürlich niemand auf
eine Dividende der Stammaktien, und die Verwaltung der Bahn war froh, wenn
der Ertrag soviel abwarf, daß die Zinsen der Obligationen — sechs bis sieben
Prozent — bestritten werden konnten. Die Aktien aber, die den ersten Aktio¬
nären so gut wie nichts gekostet hatten, wurden ans den Markt gebracht und
fanden bei gehöriger Anwendung der Reklametrommel auch Absatz. Das ging,
sofern die Bahn sich eiuigermaßeu reutirte, ganz gut. Wurden dagegen die
Zeiten schlecht, sanken die Erträge, fing die Zinszahlung für die Obligationen
an, Schwierigkeiten zu bereiten, so krachte das ganze Kartenhans zusammen, uud
die Aktien verschwanden für immer oder mußten wenigstens für einige Zeit von?
Schauplätze abtreten, v. d. Lehen giebt an, daß von 2093 Millionen Dollars,
um welche iu den Jahreu 1881 bis 1.883 das Anlagekapital dem Nennwerte
nach vermehrt worden ist, nicht weniger als 1200 Millionen Dollars derartig
fingirte Werte darstellten.

Dieser Gründungsschwindel, zusammengehalten mit dem unheilvollen Ein¬
flüsse, den ein kleiner Teil der Aktionäre oft auf die Verwaltung zu gewinnen
weiß, hat das absolute selbstherrliche Eiseubahuköuigtum geschaffen, das den
Vereinigten Staaten eigentümlich ist. Bei den Generalversammlungen gewährt
eine Aktie auch eine Stimme. Es giebt ferner völlige Freiheit in der Stell¬
vertretung, und diejenige Partei oder Person, welche eine Aktie mehr als die
Hälfte aller vorhcmdncn besitzt, hat meist die gesamte Verwaltung in ihrer
Hand. Ohne jedes Bedeuten wird dies dann ausgenutzt, die Partei wählt ihre
Mitglieder in den Verwaltungsrat, stellt die ihr ergebnen Personen als Be¬
amte an uud leitet das Unternehmen so, wie es ihr gerade paßt. So ist es zn
erklären, daß einzelne reich begüterte und mächtige Persönlichkeiten immer höher
und höher gestiegen sind, daß schließlich ihrem Szepter sich alles beugt. Zwei
der mächtigsten solcher Eiscnbcchnkönigcsind im Osten William Vanderbilt, der
Besitzer der New-Aork Central- und Hudson--Niver-Eisenbahn, und im Westen
Jny Gould, der Hanpteigentümer des Systems der ältern pazifischen Bahnen,
gleichzeitig auch der Beherrscher der größten Telegraphengesellschaft. Man stelle
sich vor, daß der letztgenannte mit einigen Genossen Gebieter über sieben ver-
schicdne Eisenbahnnntcrnehmungen mit zusammen 32800 Kilometern ist, daß er
auch an den Eisenbahnen in Mexiko stark beteiligt ist uud viele der in den öst¬
lichen Staaten gelegnen Eisenbahnen, beispielsweise die Newhorker Hochbahnen,
mit verwaltet!
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Nicht minder gefährlich sind die Verschmelzungen stärkerer und schwächerer
Bahugesclljchaften. Wenn schon einzelne Privatpersonen eine so mächtige Stellung
erringen können, um wie viel mehr müssen die Befürchtungen sich steigern im
Hinblick auf die Möglichkeit einer Verbindung der einzelneu Aktiengesellschaften
unter einander. Es entstehen dann leicht Staaten im Staate, wie man gesagt
hat, nnd gewiß ist ein Teil der vorhandnen Unzuträglichkeiten im englischen
Eisenbahnwesen gerade auf den Umstand zurückzuführen, daß es vier große
Kompagnien sind, welche die Fäden des Verkehrs in den Händen halten. In
Frankreich sind es sechs große Gesellschaften, von denen alles abhängt, und
weuu, wie erwähnt, in deu Vereinigten Staaten allerdings die Zahl der Aktien¬
gesellschaften, welche Eisenbahnen gebaut haben und noch bewirtschaften, eine
ansehnliche ist, so gehören gleichwohl Fusionen dort nicht zu deu Seltenheiten,
und man weiß durch Verbände und Verträge sich manche Vorteile zu sichern,
die nicht immer für das Publikum zu solchen werden. So ist die mächtige
Uevv ^ork Ocmtral aiul Huäscm ü.ivvr Riulroiut, eine der wichtigsten Bahnen für
den Verkehr von Newyork nach den großen Seen hin, durch Vereinigung einer
ganzen Anzahl kleiner Bahnen entstanden, und das mächtige System der Ver¬
einigten Bahnen von Pennsylvanieu hat den gleichen Ursprung. Eine andre,
weniger auffällige, vielleicht aber deshalb umso bedauerlichere Form der Ver¬
einigung ist der Erwerb eines sogcnauuten oontrolling' wwi'Wt, bei einer
andern Gesellschaft. Darunter versteht man „den Erwerb soviel stimmberechtigter
Aktien eines andern Unternehmens, daß der erwerbende Unternehmer über die
Mehrheit der Stimmen in der Generalversammlung des «kontrvlirten» Unter¬
nehmens verfügt, somit die Verwaltung desselben nach seinem Belieben leiten
und dabei eiue Personalunion in der Leitung der verschiednenUnternehmungen
herbeiführen kann." Auch Pachtungen einer Bahn dnrch die andre kommen
vor, die sogenannten loaMs; nicht selten auf die Dauer von 99 Jahren, was
selbstverständlich alsdann nur eine verschleierte Eigcntumsübertraguug ist.

Weniger gefährlich sollen die Eisenbahnkartelle sein, die unter dem Namen
1>n0l,8 bekannt sind. Dieselben beabsichtigen die Transporte einer bestimmten
Gegend nnter alle die Bahnlinien, die für dieselbe in Betracht kommen können,
gleichmäßig oder in einem gewissen bestimmten Verhältnisse zu verteilen. Im
Publikum herrscht eiu Vorurteil gegen die pool«, die Ansicht, daß diese es mit
den Beuntzeru der Bahnen nicht gut meinen. Jedoch wird von sehr verständiger
amerikanischer Seite behauptet, daß die Organisation der pools so wenig ehren¬
rührig sei, wie die dentschcn oder europäischen Eisenbahnvcrbände und Verträge,
die für den internationalen Verkehr von größtem Nutzen nnd unentbehrlich sind.
Die Schilderung, die v. d. Leheu in den: Aufsatze „Eiscnbahnkriege nnd Eisen¬
bahnvcrbände" von der Thätigkeit des unter dem Präsidium eines Deutscheu,
Cvlvuel Albert Füll aus Darmstadt, bestehenden .lomt I6x<Zf!v.tiv<z OomnuUvc!
entwirft, ist denn auch dazu angethan, diese letztere Vorstellung zu unterstützen.
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Diese, aus dem im Volksmuudc als IrunK l^ins ?ool bekannten großen Ver¬
bände der fünf vstwestlichen Hauptbahnen (Irmrlc I/Wös^) schließlich nach mehr¬
jährigen Vereinigungsversuchen im Jahre 1878 hervorgegangne Organisation
umfaßte anfangs zwanzig, später vierzig Eisenbahngesellschaften nnd hat un¬
zweifelhaft segensreich gewirkt, wie ausführlich bei v. d. Lehen nachzulesen ist,
Deunvch tritt auch bei ihr das Verhängnisvolle des Privatbahncnsystems wieder
sehr deutlich hervor, denn auf die Dauer hat sie sich nicht halten können. Nach¬
dem sie 1878 bis 1883 ruhmreich gewirkt hatte, brachen im Jahre 1884 aufs neue
Tarifkriege aus, die vermutlich zur Auflösung des ^omt, IZxovrrtivv (üomirutw»
führen werden. Wenigstens hat Colonel Fink den Vorsitz niedergelegt. Wie
verwüstend uud vernichtend diese Kämpfe um die Besorgung der Transporte, fei
es von Personen oder von Gütern, sich zeigen, beweist die Thatsache, daß man
im Jahre 1884 Wochen lang für einen Dollar von Ncwyork nach Chicago,
eine Entfernung von 1400 Kilometern, fahren konnte, nnd daß auch die Frachten
nicht entfernt zur Deckung der Selbstkosten ausreichten.

Diese und andre Schattenseiten eines durch Privatgesellschaften geleiteten
Eisenbahnwesens haben auch iu den Vereinigten Staaten auf den Answeg ge¬
führt, welchen die Anhänger des Privatbahnsystems in der alten Welt gleich¬
falls befürwortet haben. Mau unterwarf nämlich die Privatbnhnen einer an¬
geblich strengern Oberaufsicht des Staates uud einer Gesetzgebung, welche die
Mißstände zu verhindern sucht. Es wurde oben erwähnt, wie wenig die Gesetz¬
gebung im gegebnen Falle respektirt werde, und um garnichts besser verhält es
sich mit den Aufsichtsbehörden, welche einzelne Staaten ins Leben gerufen
haben, in der Hoffnung, dieselbe von einer bundesstaatlichen Oberanfsichtsbchördc
gekrönt zu sehen. Während die erster» die innerhalb der Einzelstaatcn gelegnen
Bahnen überwachen sollten, war der letzter» die Aufgabe zugedacht, sich mit
der Regelung des zwischenstaatlichenVerkehrs zu befassen.

Ahnliche Bestrebungen verfolgt man seit Jahren in England. Seit dem
Jahre 1873 giebt es dort ein Eisenbahnanfsichtsamt — die sogenannten Rg-ilvg.^
vowmiWioners. Aber es ist Thatsache, daß diese Behörde sogut wie garnichts
geleistet hat. Jeder Geschäftsmann hütet sich, vor derselbe» eine Klage gegen
die Eisenbahngesellschaften anzustrengen, weil er dann sür immer ein „Gezeich¬
neter" — ^ rua,cköcl rrmn — ist, und selbst das Kriegsdepartement Ihrer britischen
Majestät hat, laut seiner eignen Erklärung vor der Enqnetekommission, die
Scheu uicht überwinden können, gegen die Bahngcsellschaften zu klagen — „weil
es so viel mit denselben zu thun habe." Die Übermacht der Eisenbahnen, die
jeden mit Strafe bedrohen, der sich wider ihre Verfügungen auflehnt, ist eben zu
groß, als daß die Aufsichtsbehörde eine ersprießliche Wirksamkeitentfalten könnte.

5) Es sind geineint di^ t^ovv ?ork (^outrul-mä Ilnäson Nivoi-li-üliuaä, die I'onns^lviwia
R»i1ro»6, die Uov?ork I^sos Lrio imä ^Vvstor» R-üIi-o^ä, die L»1t1moro auä Oliio li-ulroi^ä
und die NiAnck ^rnnk K-uIroml ok Oslliul».

Grenzboten III. 1885. öi;
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Dieselben Erfahrungen macht man in den Vereinigten Staaten, wo übrigens
die Aufsichtsämter noch nicht sehr verbreitet sind — erst in zweiundzwanzig von
den achtunddreißig Unionsstaaten bestehen sie — und wo von diesen selbst die Ein¬
setzung einer bundesstaatlichen Aufsichtsbehörde als ein „heroisches, beinahe ver¬
zweifeltes Mittel" gelegentlich bekämpft wird. Ihre Befugnisse sind insbesondre
in den östlichen Staaten nicht weitreichend; sie sollen mehr durch sanfte Über¬
redung und Vermittlung als durch Zwang und Strenge Übelftände zu beseitigen
sich bemühen, und da, wo wie z. B. im Staate Massachusetts wirkliche Erfolge
erzielt worden sind, werden diese als „eine vereinzelte, auf besondern Verhält¬
nissen beruhende Erscheinung" hingestellt. Aber selbst in Massachusetts, das
im ganzen von den verderblichen Auswüchsen der reinen Privatbahnpolitik
verschont geblieben ist, werfen die Berichte der Behörde, wie v. d. Lehen im
einzelnen zeigt, gerade keine günstige Beleuchtung auf die Eisenbahnen, lassen
u. a. die Betriebssicherheit als nicht über alle Zweifel erhaben erscheinen. Und
in Newhork, wo allerdings das Aufsichtsamt erst eine zweijährige Existenz aus¬
weist, trotzdem aber sich sehr auerkenuend über das Gesetz, dem es seine Be¬
gründung verdankt, und dessen Folgen äußert, möchte nach den von v. d. Lehen
mitgeteilten Proben der Schluß, daß es mit den Eiseubahuzuständeu wesentlich
besser geworden sei, ein voreiliger sein. Der Wille der Aufsichtsbehörden ist
gut, aber der Widerstand der Bahnen, bald aktiv, bald passiv, läßt nur geringe
Erfolge reifen. So bringt denn die amerikanische Erfahrung einen neueu Beleg
für die UnHaltbarkeit des Vorschlages, mit Aufsichtsbehörden mächtige Aktien¬
gesellschaften zu einem das Publikum mit gehöriger Rücksicht behandelnden Ver¬
fahren anzuhalten. „Bei einfachen, normalen Verhältnissen, sagt v. d. Lehen
(S. 175), kann ein staatliches Aufsichtsamt in kleinen Dingen nützlich wirken.
In dem Wesen der Sache, der großen Aufgabe, die Eisenbahueu zu Dieuerinnen
des allgemeinen Verkehrs zu machen, sie anzuhalten zu eiucr dauernden, wahr¬
haft gemeinnützigen Wirksamkeit, können Aufsichtsbehörden den mächtigen Eisen¬
bahngesellschaften gegenüber so gut wie nichts ausrichten, nicht in England, noch
viel weniger in den Vereinigten Staaten von Amerika."

Nur au einige Punkte in dem reichen Inhalte des interessanten Buches
konnte hier angeknüpft werdeu. Wer noch nicht überzeugt ist von den Seg¬
nungen des Staatsbahuwcsens, der lese bei v. d. Leyeu uach, was für Zustände
sich bei der Freiheit des Eisenbahnwesens ausbilden. Da England, Nußland,
Amerika auf diesem Gebiete übereinstimmende Erscheinungen zeigen, möchte man
fast hinzufügen: zu welchen Zuständen naturgemäß die schrankenloseFreiheit
Veranlassung bieten muß.
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